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Freiwillige Feuerwehr Waldenbuch; 
Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl des Feuerwehrkommandanten und 
zur Wahl der ersten und zweiten Stellvertreter des 
Feuerwehrkommandanten 
 
 
I. Beschlussvorschlag 

1. Der Wahl von Herrn Albert Kayser zum Feuerwehrkommandanten wird zugestimmt. 
2. Der Wahl von Herrn Max Weinhardt zum ersten stellvertretenden 

Feuerwehrkommandanten wird zugestimmt. 
3. Der Wahl von Herrn Markus Nagel zum zweiten stellvertretenden 

Feuerwehrkommandanten wird zugestimmt. 

 
 
II. Vorberatung 

  =  ohne Vorberatung 

  =  Vorberatung im VA                     =  Vorberatung im TA 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 

  keine finanziellen Auswirkungen 
 
 
IV. Sachverhalt 

In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Waldenbuch am Freitag, 26.01.2024 fand die 
Wahl zum Feuerwehrkommandanten, zum ersten stellvertretenden Feuerwehrkommandanten und 
zum zweiten Feuerwehrkommandanten statt. Wahlberechtigt waren 56 Mitglieder der 
Einsatzabteilung. Sowohl Herr Kayser (49 Stimmen) als auch Herr Weinhardt (50 Stimmen) und 
Herr Nagel (50 Stimmen) erreichten bereits im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit. 
 
Nach § 8 Abs. 6 des Feuerwehrgesetzes konnte gegen das Ergebnis der Wahl innerhalb einer 
Woche Widerspruch eingelegt werden. Innerhalb dieser Frist sind keine Widersprüche bei der 
Stadtverwaltung eingegangen. 
 
Gem. § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg bedarf die Wahl der Zustimmung 
durch den Gemeinderat. 
 
Im Rahmen der Feuerwehrhauptversammlung wurden ebenfalls noch folgende weitere Personen 
gewählt: 
 
Schriftführer:  Christoph Adam 
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Ausschussmitglieder: Simon Schmid 
    Alexander Landenberger 
    Benjamin Sahm 
    Rico Schott 
 

 
V. Weitere Vorgehensweise 

Gem. § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg sind die Gewählten nach 
Zustimmung durch den Gemeinderat zur Wahl vom Bürgermeister zu bestellen. 

 
 
 
gez. Lutz 
Bürgermeister 
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